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Satzung 
 

über die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Munster 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 29, 39 und 40 der Nds. Gemeindeordnung in der Neufassung 
vom 22.08.1996 (in der geltenden Fassung) hat der Rat der Stadt Munster am 
06.07.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die nach § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) zu bestellende Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Munster wird ehrenamtlich beschäftigt. Sie wird durch 
den Rat berufen und abberufen. 
 

 
§ 2 

 
Sie erhält für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung, die in der Entschädigungs-
satzung geregelt ist. 
 

§ 3 
 
Die Aufgaben, Befugnisse und Beteiligungsrechte ergeben sich aus den Absätzen 3 
bis 8 des § 5a der NGO. 
 

§ 4 
 

Die Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung über 
die Bestellung der Frauenbeauftragten der Stadt Munster aufgehoben. 

 
 

 
 

Munster, den 06. Juli 2006 
 
 

Westerkowsky 
Bürgermeister 

 

 
Die Satzung ist am 21.07.2006 in der Böhme-Zeitung bekannt gemacht. 


